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Ich würde das ja selber auch gerne so beurteilen wie Bolzbold. Der BGH, ich empfehle hierzu
wirklich dem weiter o.g. Link zur Urteilsbegründung einmal zu folgen, hat das ganz anders
beurteilt. Dies steht nach wie vor im Raum und ist nicht aufgehoben. Insoweit kann ich nur
empfehlen zu demonstrieren. Der Staatsanwalt klopft dann schon Mal eine Tür weiter
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